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Ärztinnen fordern die zeitgemäße Anpassung des 
deutschen Embryonenschutzgesetzes (ESchG)

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Ärztinnen in der Reproduktions-
medizin und Endokrinologie (ÄRE) in der Deutschen Gesellschaft für 
 Reproduktionsmedizin (DGRM) zusammen mit dem Ethikausschuss 

des  Deutschen Ärztinnenbundes (DÄB)

M. Bals-Pratsch1, G. du Bois2

 � Hintergrund

Seit Inkra�treten des Embryonenschutz-
gesetzes (ESchG) vor 31 Jahren hat sich 
unsere Gesellscha� verändert und die 
Reproduktionsmedizin und Embryolo-
gie haben sich weiterentwickelt. Daher 
fordern wir: Die künstliche Befruchtung 
in Deutschland soll erfolgversprechend 
und auf internationalem Qualitätsniveau 
möglich sein und Mehrlingsschwanger-
scha�en als Risiko für die Kindergesund-
heit und die Gesundheit der Schwange-
ren sollen vermieden werden. Zusätzlich 
soll Paaren in Deutschland eine legale 
Alternative zu kommerziellen Eizell-
spenden im Ausland ermöglicht werden, 
wenn bei einer Frau keine entwicklungs-
fähigen Eizellen vorhanden sind. Sobald 
eine Spenderin für eine Eizellspende be-
zahlt wird und mehr als eine Aufwands-
entschädigung erhält, ist eine Spende in 
der EU illegal.

Die Kinderwunschbehandlung wird in-
zwischen überwiegend von Ärztinnen 
durchgeführt. 78 % der Frauenärzte mit 
dem Schwerpunkt Reproduktionsmedi-
zin sind Frauen. Weiterhin ist es immer 
die Frau eines ungewollt kinderlosen 
Paares, die sich der hormonellen und 
operativen Behandlung bei einer Kin-
derwunschtherapie aussetzt. Die Frau 
wird mit Hormonen zur Eizellreifung 
stimuliert und zur Eizellgewinnung 
operiert, selbst wenn nur der Mann un-
fruchtbar ist. Vor diesem Hintergrund 
hat sich die Arbeitsgemeinscha� der 
Ärztinnen in der Reproduktionsmedizin 
(ÄRE) zusammen mit dem Ethikaus-
schuss des Deutschen Ärztinnenbundes 
(DÄB) entschlossen, insbesondere die 
Sichtweise von Frauen zum Regelungs-
bedarf der Fortp�anzungsmedizin in die 
Diskussion einzubringen. Die ÄRE hatte 
2017 schon ein Diskussionspapier für ein 
Fortp�anzungsmedizingesetz formuliert, 

in dem sie eine „zeitgemäße Gesetz-
gebung“ forderte (nicht verö�entlicht). 
Der DÄB befürwortet in der aktuellen 
Debatte die Embryonenspende auch aus 
freigegebenen befruchteten Eizellen für 
Paare, die gerne Kinder möchten, aber 
keine bekommen können [1]. Denn die 
Spende von übriggebliebenen Embryo-
nen ist legal. Es besteht ein dringender 
Änderungsbedarf des ESchG, damit 
der „Medizintourismus“ für betro�e-
ne Frauen sowie eine Kriminalisierung 
von Kolleginnen und Kollegen (wie bei 
der altruistischen Vermittlung von ge-
spendeten Embryonen nach Freigabe 
von befruchteten Eizellen geschehen) in 
unserem Land au�ören kann.

In der aktuellen Diskussion wird ein rechts-
sicherer Rahmen für die Anwendung der 
künstlichen Befruchtung einschließlich 
der Eizellspende und der Embryonen-
spende unter Vermeidung von Mehrlin-
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gen und auf internationalem Niveau vom 
Gesetzgeber gefordert. Denkbar ist für 
die ÄRE und den DÄB die Umsetzung in 
einem Fortp�anzungsmedizingesetz oder 
in der Ergänzung des Embryonenschutz-
gesetzes wie bei der Umsetzung der Prä-
implantationsdiagnostik.

 � Single-Embryo-Transfer 
(SET)

Für die Praxis besteht bezüglich des 
Single-Embryo-Transfers (SET) zur Ver-
meidung von Mehrlingen entgegen der 
ö�entlichen Diskussion kein gesetzlicher 
Regelungsbedarf, da der Wandel in der 
Implementation des ESchG bereits voll-
zogen ist und der SET auch praktiziert 
wird [2]. Denn entsprechend dem deut-
schen Mittelweg (DMW) sollen nur ent-
wicklungsfähige und in Absprache mit 
der Frau möglichst nur ein oder zwei 
befruchtete Eizellen transferiert werden, 
um Mehrlingsschwangerscha�en zu ver-
meiden. Die Auswertung des Deutschen 
IVF-Registers (D·I·R) dokumentiert, 
dass mit dem Single-Embryo-Transfer 

entsprechend dem DMW eine erhöhte 
Mehrlingsrate bei gleichzeitig gutem 
Schwangerscha�serfolg vermieden wer-
den kann [3].

 � Eizellspende

Das deutsche ESchG verbietet die Be-
fruchtung einer fremden Eizelle, um 
einer anderen Frau eine Schwangerscha� 
zu ermöglichen. Grundsätzlich ist der 
Wunsch nach Eizellspende seitens be-
tro�ener Paare, bei denen die Frau keine 
entwicklungsfähigen Eizellen hat, nach-
vollziehbar. Eine Samenspende ist legal 
möglich, so dass sich die Frage der Un-
gleichbehandlung für unfruchtbare Frau-
en gegenüber unfruchtbaren Männern 
stellt. Wenn hier eine Änderung kommen 
soll, muss die 2004 erlassene EU-Gewe-
berichtlinie, welche 2007 umgesetzt wur-
de und „kommerzielle“ Eizellspenden 
verbietet, beachtet werden [4]. Sie folgt 
dem Verbot der Kommerzialisierung 
menschlichen Lebens und dessen Vor-
formen in Art. 3 Abs. 2 EU-Charta [5]. 
Im europäischen Ausland spenden junge 

Frauen ihre Eizellen für EUR 2000,– bis 
EUR 3000,– (Entschädigungszahlungen 
und zusätzliche kostenfreie medizinische 
Sachleistungen; [6]). Die Motivation ist 
laut einer Umfrage der European Society 
for Human Reproduction and Embryo-
logy (ESHRE) meist selbstlos [7]. Diese 
Eizellspenden im Ausland erfolgen in der 
Regel anonym [8]. Das bedeutet, dass die 
aus einer solchen Eizellspende geborenen 
Kinder später keine Möglichkeit haben 
werden, ihre genetische Mutter zu �nden.

Eine Regelung der Eizellspende ist drin-
gend notwendig, erscheint aber schwie-
rig. Wir sind dennoch der Meinung, dass 
eine legale Eizellspende in Deutschland 
für die Paare, die sich ein Kind mit einem 
biologischen Elternteil wünschen, mög-
lich sein sollte. Eine Möglichkeit wäre, 
dass Patientinnen mit vielen Eizellen bei 
ihrer künstlichen Befruchtung diese mit 
einer weiteren Frau teilen („egg sharing“) 
oder auch Frauen nach „social freezing“ 
ihre lagernden Eizellen spenden, wenn 
sie diese nach abgeschlossener Familien-
planung nicht mehr benötigen.

Abbildung 1: Befruchtungsprozess und Embryoentwicklung aus embryologischer und rechtlicher Perspektive. ©M. Bals-Pratsch.
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 � Embryonenspende in 
Deutschland

Die Embryonenspende stellt für einige 
Paare eine Alternative zur Eizellspende 
im Ausland oder auch zur Adoption dar. 
Nach erfolgreicher �erapie und sicher 
abgeschlossener Familienplanung können 
ehemalige Kinderwunschpaare ihre üb-
riggebliebenen, bereits entstandenen Em-
bryonen spenden [9]. Es gibt derzeit nur 
wenige solcher Embryonen (überzählige 
befruchtete Eizellen mit Entwicklungsfä-
higkeit nach zwei- bis fün�ägiger In-vitro-
Kultur), die für eine Spende in Frage kom-
men. Es könnten jedoch sehr viele mehr 
sein, wenn die Spende aus freigegebenen 
befruchteten Eizellen im Vorkernstadium 
rechtssicher durchgeführt werden könn-
te. Bei einer erfolgreichen Befruchtung 
enthalten die Zellen den weiblichen und 
männlichen Vorkern mit den Erbinfor-
mationen von Frau und Mann (Abb. 1), 
die Kerne sind jedoch noch nicht „ver-
schmolzen“. Somit gelten diese Zellen der-
zeit noch nicht als Embryo. 

In deutschen Kinderwunschzentren la-
gern hunderttausende solcher befruch-
teten, auch „imprägniert“ genannten 
Eizellen. Die Kryokonservierung von 
überzähligen befruchteten Eizellen dient 
dem Gesundheitsschutz der Frau, da so 
erneute Hormonbehandlungen und die 
operative Gewinnung von Eizellen ver-
mieden werden können. Es sollte unserer 
Meinung nach möglich sein, Embryonen 
aus freigegebenen befruchteten Eizellen 
im Vorkernstadium spenden zu dürfen.

 � Zusatzregelungen

In einer Gesetzesänderung bzw. Neurege-
lung muss für Spender- und Wunsch-
elternpaare unbedingt ein juristisches 
sowie psychosoziales Beratungsangebot 
vor der Entscheidung zur Behandlung 
ermöglicht werden. Es muss allen Betrof-
fenen klar sein, dass durch Beteiligung 
Dritter bzw. Vierter die Verwandtscha�s-
verhältnisse eines Kindes kompliziert 
werden. Die Studien in diesem Bereich 
zeigen, dass ein o�ener Umgang mit den 
Tatsachen Kindern und Eltern am bes-
ten hil�, ihre Identität zu wahren. Diese 
Beratung sollte sich an den Leitlinien 
des Beratungsnetzwerks Kinderwunsch 
Deutschland (BKiD) orientieren.

In Anlehnung an das bundesweite Sa-
menspender-Register von 2018, das 

personenbezogene Angaben von Samen-
spendern und Empfängerinnen im Zu-
sammenhang mit ärztlich unterstützten 
künstlichen Befruchtungen speichert, 
müssten auch Eizell- bzw. Embryonen-
Spenderinnen und -Spender und Emp-
fängerinnen registriert und gespeichert 
werden. Nur so ist gewährleistet, dass auf 
diese Weise gezeugte Kinder kün�ig bei 
einer zentralen Stelle erfahren können, 
wessen Eizelle bzw. wessen Embryo ver-
wendet worden ist und sie somit ihre Ab-
stammung klären können.

 � Zusammenfassung

Die ÄRE und der DÄB fordern die Politik 
auf, sich in der neuen Legislaturperiode 
unverzüglich mit diesen drängenden Pro-
blemen der Reproduktionsmedizin zu be-
schä�igen und durch Diskussionen mit Ex-
perten und Betro�enen im Bundestag eine 
konsens- bzw. tragfähige Rechtslage zu be-
schließen. Die neue Bundesregierung hat 
in ihrem Koalitionsvertrag vom 24.11.2021 
wesentliche gesetzliche Änderungen für 
die Spenden geplant [10]. Patienten und 
Ärzte benötigen ein zeitgemäßes Gesetz, 
das der Lebenswirklichkeit von Paaren mit 
Kinderwunsch entspricht. Dabei muss in 
hohem Maße auch auf das Wohl der Spen-
derkinder geachtet werden [11].

Wir fordern:
 − die Regelung der legalen Eizellspen-

de aus unbefruchteten Eizellen (bei-
spielsweise „egg sharing“),

 − die Zulassung der altruistischen Spen-
de von bereits lagernden unbefruchte-
ten Eizellen wie nach „social freezing“ 
oder von befruchteten Eizellen nach 
reproduktionsmedizinischen Maß-
nahmen,

 − ein Beratungsangebot zu den juristi-
schen und psychosozialen Fragen für 
Eizellspenderinnen und Embryonen-
Spenderpaare,

 − ein Eizell- und Embryonenspende-
Register, damit das Grundrecht auf 
Kenntnis der Abstammung gewähr-
leistet ist.

Wir wünschen uns, dass Kinderwunsch-
paare in Deutschland zeitgemäß und er-
gebnisso�en beraten werden können und 
im Anschluss die Behandlung möglich 
ist, mit der diese die größten Chancen 
haben, ihren Kinderwunsch zu erfüllen.
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 � Relevanz für die Praxis
Zeitnahe gesetzliche Neuregelung erforderlich für:

 − nicht-kommerzielle Eizellspende aus unbefruchteten Eizellen (beispiels-
weise „egg sharing“),

 − altruistische Spende von bereits lagernden unbefruchteten Eizellen wie 
nach „social freezing“ oder von befruchteten Eizellen nach reproduktions-
medizinischen Maßnahmen,

 − Beratungsangebot zu den juristischen und psychosozialen Fragen für Ei-
zellspenderinnen und Embryonen-Spenderpaare,

 − Eizell- und Embryonenspende-Register, damit das Grundrecht auf Kennt-
nis der Abstammung gewährleistet ist.

https://www.aerztinnenbund.de/downloads/7/DAeB_Stellungnahme_zur_Embyonenspende_20201026.pdf
https://www.aerztinnenbund.de/downloads/7/DAeB_Stellungnahme_zur_Embyonenspende_20201026.pdf
https://www.aerztinnenbund.de/downloads/7/DAeB_Stellungnahme_zur_Embyonenspende_20201026.pdf
https://www.eshre.eu/Press-Room/Resources
https://www.eshre.eu/Press-Room/Resources
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800

	Ärztinnen fordern die zeitgemäße Anpassung des deutschen Embryonenschutzgesetzes (ESchG)
	M. Bals-Pratsch, G. du Bois

	Gesellschaftsmitteilungen
	Ethik und Recht
	Ärztinnen fordern die zeitgemäße Anpassung des deutschen Embryonenschutzgesetzes (ESchG)
	M. Bals-Pratsch, G. du Bois
	Rubriken


	Gesellschaftsmitteilungen
	Kongressbericht

	ESHRE 2022: Neues zu Kryozyklen, Endometriose und Progesteron – und ein paar OP-Tipps
	Bericht von Dr. med. Ensar Hajder, Essen

	Pharma-News
	Medizintechnik

